1. Lehrbetrieb

2. Lernende Person

3. Gesetzliche
Vertretung
(Vater und /oder
Mutter oder
Vormundschafts-
behorde)

4. Berufshezeichnung,
Bildungsdaver,
Probezeit

5. Angaben zum
Lehrbetrieb

6. Schulische Bildung

Lehrvertrag

* Diese]

Das Berufsbildungsamt
Lehrvertragsnummer * teilt eine Lehrvertrags-
< und eine Lehrbetriebs-

de erginzt

Berufliche Grundbildung mit eidg. Fihigkeitszeugnis
Berufliche Grundbildung mit eidg. Berufsattest
Verlingerte berufliche Grundbildung

Lusatzlehre

«Wegweiser durch die Berufslehre»

Lehrbetriebsnummer(n) * andere -
nummer zu <———Lehrjahr angeben e
Nachgenannte Parteien treffen folgende Vereinbarungen =
-
Firma Tel.-Nr. 2.1
Strasse E-Mail
PLZ/Ort
-
Name Vorname 2.1
Geschlecht: m f
Strasse Muttersprache:  d f i riit.
PLZ/Ort andere
Vorzugsweise die "
Natelnummer angeben Auslinderauswes: anderer
Tel.-Nr. [ 9 m Niederlassung C Status *
* Twingend angeben : »
Heimotor anton oo D T b
Die Angabe der gesetzlichen
Vertretung ist erforderlich, falls der A
Name < ; ; P -
Vertrag von einer minderjdhrigen
N Person abgeschlossen wurde (bis zum
rasse . Geschlecht: m f
vollendeten 18. Lebensjahr)
PLZ/Ort Tel.-Nr.
Name Vorname
Strasse Geschlecht: m f
PLZ/Ort Landwirtin EFZ/ ~Nr.
Landwirtschaft | |Landwirt EFZ
oder Bio-Landwirtin EFZ/ ~
Berufshezeichnung /Profil Bio-Landwirt EFZ 13
. / oder Gemiisegértnerin EFZ/ 2.2
Fachrichtung /Branche Gemiisegértner EFZ
Bildungsdaver (Tag/Monat/Jahr): vom oder andere ver der Probezeit (1 bis 3 Monate): Monate
Im oben genannten Lehrbetrieb
Verantwortliche Berufshildnerin /verantwortlicher Berufshildner im Lehrberuf (evil. weitere verantwortliche Personen siehe Ziffer 12) H
Name f\ Wenn dieser vom Lehrbetrieb Vorname
Beruf abweicht Jahrgang
Anzahl Fachleute im Betrieh, Total Stellenprozente aller Fachleute im Betrieb,
die fiir die Hochstzahl der Lernenden massgeblich ist. die fiir die Hochstzahl der Lernenden massgeblich ist.
Aushildungsort (wenn mit Adresse des Lehrbetriebs nicht identisch)
Die Aushildung findet in einem Lehrbetriebsverbund statt: ja nein
ZU besuchende Berl.lfsf(lchsthll'e Berufsfachschule ﬂ
(Anderungen durch die kantonale Behdrde vorbehalten) 3.3

Die lernende Person besucht den Berufsmaturititsunterricht,
falls sie die Aufnahmebedingungen erfiillt (ohne Lohn- bzw. Zeitabzug).
ja nein

Die Kosten aus dem Besuch der schulischen Bildung werden wie folgt

ibernommen: Lernende Person/
Lehrbetrieb

Reisespesen

Verpflegung

Unterkunft

Schulmaterial

Besondere Regelung

gesetzliche Vertretung /‘

In der Landwirtschaft werden in
der Regel die Kosten fiir die
Ausbildung von der lernenden
Person Gibernommen.
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cottetf
Légende
Das Berufsbildungsamt teilt eine Lehrvertrags-und eine Lehrbetriebs-nummer zu

cottetf
Légende
Lehrjahr angeben

cottetf
Légende
Vorzugsweise die Natelnummer angeben

cottetf
Légende
Die Angabe der gesetzlichen Vertretung ist erforderlich, falls der Vertrag von einer minderjährigen Person abgeschlossen wurde (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr)  

cottetf
Légende
Landwirtschaft

cottetf
Légende
Im oben genannten Lehrbetrieb

cottetf
Légende
Landwirtin EFZ/
Landwirt EFZ
oder Bio-Landwirtin EFZ/
Bio-Landwirt EFZ
oder Gemüsegärtnerin EFZ/
Gemüsegärtner EFZ
oder andere

cottetf
Légende
Wenn dieser vom Lehrbetrieb abweicht

cottetf
Légende
In der Landwirtschaft werden in der Regel die Kosten für die Ausbildung von der lernenden Person übernommen.
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7. Entschidigung

8. Arbeitszeit

9. Ferien

10. Berufsnotwendige
Beschaffungen

11. Versicherungen

12. Beilagen zum
Lehrvertrag und
weitere besondere
Regelungen

13. Anderungen der
Bildungsdaver

oder Auflosung

des Lehrvertrags

14. Unterschriften

15. Genehmigung

Name Vorname

Lehtbetriat Der monatliche Mindestlohn
erelrie betragt Fr. 1'100.-
Bruttolohn
2v
1. Bildungsjahr Fr. pro Monat Woche  Stunde 3. Bildungsjahr Fr. pro Monat Woche Stunde o
2. Bildungsjahr Fr. pro Monot Wocha  Ctunda 4. Bildungsjahr Fr. Der jéhr"Che Mindestlohn
Der monatliche Mindestlohn betragt Fr. 13'000.-, entweder
Zulagen betragt Fr. 1'250.- ausbezahlt in 6 Monaten zu je
13. Monatslohn: ja nein (Abziige vom Bruttolohn ausser den gesel Fr. 2'166.- oder in 12 Monaten
Einschliesslich der schulischen Bildung betriigt die Arbeitszeit
-
Stunden pro Woche: < 55 Stunden/Woche | Arbeitstage pro Woche: 51/2 Tage 2.4
Ein Schultag bzw. -halbtag isf einem Arbeitstag bzw. -halbtag gleichzusetzen.
Beziiglich Tages-Hachstqrieitszeit, Nacht- und Sonntagsarbeit sowie allfilliger Uberzeit sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten,
i if€gesetz mit den dazugehdrenden Verordnungen.
Besondere Regelung
5 Wochen bis zum 20. Lebensjahr,
V/_4 Wochen ab dem 20. Lebensjahr -
Ferienanspruch in Wochen pro Bildungsjahr 1. T - 4. 2.6
. - - . Bei Vertragsunterzeichnung zu <~
Die lernende Person bendtigt die folgenden persénlichen Werkzeuge, Berufsk : bestimmen Y
Die Beschaffungskosten ibernimmt Die Reinigung der Berufskleider
Lehrbetrieh Lernende Person/ iibernimmt Lehrbetrieb Lernende Person/
gesetzliche Vertretung gesetzliche Vertretung
Die
Unfallversicherung Nichtberufsunfallver
Die lernende Person ist gemiiss Unfallversicherung (UVG) obligatorisch versichert. sicherung geht zu 210
Die Primien fir die Berufsunfallversicherung ihernimmt der Lehrhetrieb. Lasten des
OZ Lernendens
Die Priimien fiir die Nichtberufsunfallversicherung ibernimmt % Lehrbetrieb 1007% —geserzmone-venreron————
Krankentaggeldversicherung Lernende Person/
Die Primien fir eine allfiillige Krankentaggeldversicherung iibernimmt 50 % Lehrbetrieh 50 % gesetzliche Vertretung
Das Beiblatt zum Lehrvertrag des Kantons Freiburg ist Bestandteil des vorliegenden
Vertrags.
Jede Anderung des Lehrvertrags bedarf der Genehmigung durch die kantonale Behtrde. 27
Bei der vorzeitigen Auflosung des Lehrvertrags gelten die bundesgesetzlichen Vorschriften. ’
-
Dieser Vertrag ist in Exemplaren ausgefertigt worden. Ort Datum .
Lehrbetrieh (bei Lehrbetriebsverbupd Leitbetrieb) Lernende Person
Gesetzliche Veriretung
3 Exemplare sind an folgende Adresse zu senden:
Die kantonale Behdrde genehmigt diesen Lehrvertrag. Berufsbildungsamt fiir Landwirtinnen und Landwirte
Ort, Datum, Stempel Landwirtschaftliches Institut Grangeneuve 2.16
CFTN - BZNB

Route de Grangeneuve 31
1725 Posieux
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Légende
Der monatliche Mindestlohn beträgt Fr. 1'100.-

cottetf
Légende
Der monatliche Mindestlohn beträgt Fr. 1'250.-

cottetf
Légende
55 Stunden/Woche

cottetf
Légende
5 Wochen bis zum 20. Lebensjahr,
4 Wochen ab dem 20. Lebensjahr

cottetf
Légende
Der jährliche Mindestlohn beträgt Fr. 13'000.-, entweder ausbezahlt in 6 Monaten zu je Fr. 2'166.- oder in 12 Monaten zu je Fr. 1'083.-

RemyF
Rectangle

RemyF
Line

cottetf
Légende
Bei Vertragsunterzeichnung zu bestimmen

RemyF
Line

cottetf
Légende
5 1/2 Tage

cottetf
Légende
3 Exemplare sind an folgende Adresse zu senden:
Berufsbildungsamt für Landwirtinnen und Landwirte
Landwirtschaftliches Institut Grangeneuve
CFTN - BZNB
Route de Grangeneuve 31
1725 Posieux

cottetf
Zone de texte 
Die Nichtberufsunfallversicherung geht zu Lasten des Lernendens


cottetf
Droite 
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